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TOP 7: Beschlussfassung über die Festsetzung der Jahresmitglieds-
beiträge des LSB ab 2020

Im Rahmen der Bereisung der 17 Sportregionen durch das LSB-
Präsidium im Zeitraum vom 13. Januar bis zum 26. Oktober 2016 
wurde die Notwendigkeit einer Anpassung des Jahresmitglieds-
beitrags für die Sportvereine an den LandesSportBund Nieder-
sachsen e. V. allen Sportbünden ausführlich dargestellt. Im Bericht 
des Präsidiums zum 41. Landessporttag am 19.11.2016 hat der 
LSB-Präsident, Prof. Dr. Wolf-Rüdiger Umbach, über diese Absicht 
ebenfalls informiert.

In seiner Sitzung am 08.02.2017 hat das LSB-Präsidium den 
Beschluss gefasst, dem 42. Landessporttag am 18.11.2017 eine 
Anpassung der Jahresmitgliedsbeiträge ab 2020 zu empfehlen. In 
der Ständigen Konferenz der Landesfachverbände am 05.05.2017 
und in der Ständigen Konferenz der Sportbünde am 06.05.2017 
sowie im Wirtschaftsbeirat in seiner Sitzung am 15.05.2017 wurde 
ausführlich über die die grundsätzliche Absicht und über die Höhe 
dieser Anpassung diskutiert.
Gleichzeitig wurden die Abhängigkeiten des LSB-Haushaltes 
auch von äußeren Faktoren (z. B. allgemeine Preissteigerungen, 
steigende Energiekosten, angekündigte Erhöhung des DOSB-
Mitgliedsbeitrages, Personalkostensteigerungen) verdeutlicht und 
darüber hinaus die Hintergründe und Zusammenhänge des LSB-
Haushaltes ausführlich vorgestellt. 
 
Auf die zu beachtenden Vorgaben des Niedersächsischen Sportför-
dergesetzes und der Verordnung Sport (VO-Sport) als Förderungs-
voraussetzungen für den Erhalt von Mitteln aus der Finanzhilfe 
wurde ausführlich hingewiesen, insbesondere auf die Notwendig-
keit angemessene Eigenmittel zu erheben. Die Beachtung des 
Subsidiaritätsprinzips gewinnt vor dem Hintergrund der aktuellen 
Diskussion der Sportförderung des Landes und insbesondere mit 
Blick auf die vom 41. Landessporttag beschlossenen Resolution 
zur Erhöhung der Sportförderung eine besondere Bedeutung. 
Aufgrund der umfangreichen Vorinformationen sind die Argu-
mente des Präsidiums für die notwendige Anpassung des an den 
LSB zu zahlenden Beitrages rechtzeitig und ausführlich mitgeteilt 
und beraten worden.

Zusammenfassend hält das Präsidium fest: 

• Der Beschluss des 38. Landessporttages vom 10.11.2012 in 
Celle mit Wirkung ab 01.01.2015 die LSB-Mitgliedsbeiträge zu 
erhöhen, war mit der Zusage des Präsidiums verbunden, dass 
bis Ende 2019 keine weitere Beitragsanpassung erforderlich ist. 
Diese Zusage wird eingehalten.

 Die Jahresbeiträge liegen zurzeit für 

  Kinder   bei 1,50 €
  Jugendliche  bei 2,60 €
  Erwachsene  bei 3,80 €.

• Hieraus resultieren Einnahmen (bei seit Jahren sinkender 
Mitgliederzahl) in der Größenordnung von rund 8,1 Mio. €. 
Die Mehreinnahmen aus der letzten Beitragsanpassung seit 
2015 sind ausschließlich zur Finanzierung der Personalkosten 
(tarifliche Steigerungen), zur Unterhaltung der Liegenschaften 
(bauliche Unterhaltung, Energiekosten, Versicherungsbeiträge 
etc.) sowie zur Finanzierung der sonstigen Preissteigerungen 
verwendet worden. 

• Die Vorgaben des Beschlusses des Hauptausschusses vom 
03.11.2007 zur Einhaltung einer Personalkostenobergrenze sind 
seit dieser Zeit stets eingehalten worden. 

• In den kommenden Jahren wird der LSB mit steigenden Perso-
nalkosten (tarifliche Steigerungen) sowie steigenden Sachkosten 
(Leasingverträge, Wartungsverträge, Beitragserhöhung des 
DOSB ab 2020, sonstige Preissteigerungen) rechnen müssen. 
Hinzu kommt, dass die Herausforderungen für die Sportorgani-
sationen insgesamt zunehmen und komplexer werden. Gesamt-
gesellschaftliche Entwicklungen und Erwartungshaltungen der 
Politik machen es unabdingbar, dass der LSB und seine Mitglieds- 
organisationen ihr Engagement in Themenfeldern wie Integra-
tion, Inklusion, demografischer Wandel, Prävention von Gewalt 
und Extremismus, Sucht- und Dopingprävention weiter ausbauen  
und intensivieren. Die Umsetzung der Spitzensportreform, die 
Sicherstellung des Akademiebetriebes und der zahlreichen 
fachlichen Aufgaben in der Geschäftsstelle erfordern die Be-
schäftigung von gut ausgebildetem Personal sowie regelmäßige 
Fortbildungen. 

• Die zu erwartenden Mehrkosten können bei erwarteten weiter 
leicht sinkenden Mitgliederzahlen trotz sparsamer Haushaltsfüh-
rung im Haushalt nicht aufgefangen werden. Bis einschließlich 
2019 ist die Finanzierung der notwendigen Ausgaben, ein-
schließlich eines Verwaltungskostenzuschusses an die Sportbün-
de in Höhe von 630.000,00 € gesichert. 

 
Präsidium und Vorstand empfehlen eine Beitragsanpassung zum 
01.01.2020. Bei einer entsprechenden Beschlussfassung ist bis 
einschließlich 2023 keine weitere Beitragsanpassung beabsichtigt.

Die Mittel aus der Beitragsanpassung sollen insbesondere für 
folgende Maßnahmen eingesetzt werden:

• Absicherung der vom Hauptausschuss 2007 beschlossenen Per-
sonalkostenobergrenze 

• Erhalt und Ausbau unserer Leistungsfähigkeit und Unterstützung 
für die Gesamtorganisation

• Wahrung der Autonomie des Sports
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• Erhöhung der angemessenen Eigenanteile zur Erfüllung des 
Subsidiaritätsprinzips

• Absicherung der laufenden Kosten der LSB-Liegenschaften

• DOSB-Beitrag

• GEMA-Beitrag

• Ausgleich der durch den Mitgliederrückgang verursachten Min-
dereinnahmen im Bereich der Mitgliedsbeiträge

• Tariflich bedingte Personalkostensteigerungen der Akademie des 
Sports

• Reisekosten

• Sicherheiten durch bisher der Höhe nach unbekannte Risiken
 
Die Beitragsanpassung soll sich bei den Erwachsenen auf rund 
13,2 % des bisherigen Beitrages je Mitglied und Jahr belaufen, 
bei den Jugendlichen auf rund 11,5 % des bisherigen Beitrages je 
Mitglied. Bei Kindern soll keine Anpassung der Beiträge erfolgen. 
Insgesamt ergeben sich so Mehreinnahmen in Höhe von ca. 1.025 
T€ / Jahr ergeben.  

Nach intensiven Beratungen stellen Präsidium und Vorstand den 
Antrag, die von den Mitgliedsvereinen an den LSB zu zahlenden 
Beiträge zum 01. Januar 2020 wie folgt zu erhöhen:

Der Landessporttag möge beschließen:

 
Festsetzung der von den Mitgliedsvereinen an den LSB zu zah-
lenden Jahresmitgliedsbeiträge ab dem 01. Januar 2020:

 • für Kinder auf 1,50 € 
 • für Jugendliche auf 2,90 € 
 • für Erwachsene auf 4,30 €.
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TOP 8 Beschlussfassung über die Festsetzung der Mindestbeiträge 
der Sportbünde ab 2020

Gem. § 5 Zi�er 4 der Satzung des LSB setzt der Landessporttag die 
Mindesthöhe der von den Sportbünden zusätzlich zu erhebenden 
eigenen Beiträge fest. 

Die Niedersächsische Sportförderungsverordnung vom 14.04.2014 
– und sämtliche vorher geltenden Verordnungen seit 1958! – gibt 
den niedersächsischen Sportorganisationen vor, dass sie über 
angemessene Eigenmittel verfügen müssen, um Mittel aus der 
Finanzhilfe zu erhalten (Subsidiaritätsprinzip!). 
Am 07.04.2000 hat uns das Niedersächsische Innenministerium 
schriftlich bestätigt, dass die Landesfachverbände und Sportver-
eine grundsätzlich förderungswürdig sind, da ihre Eigenfinanzie-
rungsquote in der Regel über 50 % liegt. Für die Sportbünde gab 
es eine entsprechende Bestätigung des MI ganz bewusst nicht. Der 
LSB hat daraufhin erstmalig beim Landessporttag 2000 für die 
Sportbünde einen Mindestbeitrag beschlossen.
Der Mindestbeitrag der Sportbünde wurde beim Landessporttag 
2012 mit Wirkung zum 01.01.2015 erhöht. 

Bereits damals wurde von Delegierten darauf hingewiesen, dass 
eine regelmäßige Anpassung der Mindestbeiträge zum Ausgleich 
der Inflationsrate sinnvoll und notwendig sei. Die Beitragsan-
passung ist auch wegen des erforderlichen Ausgleichs der durch 
Tarifsteigerungen bedingten Personalkostenerhöhungen gegeben. 
Vor allem aber ergibt sich ein deutlicher finanzieller Mehrbedarf 
aus den Gesprächen des Präsidiums mit den Vorständen der 
Sportbünde während der Bereisung der Sportregionen im Jahr 
2016. In diesen Gesprächen wurde immer wieder die Notwen-
digkeit hervorgehoben, zukünftig die hauptberuflichen Grund-
strukturen zu verbessern, eine Verbesserung und Erweiterung der 
Verwaltungsleistungen zu gewährleisten und die ehrenamtlichen 
Funktionsträger zu entlasten. Dies alles mit der Zielsetzung, die 
umfangreichen Unterstützungsleistungen für die Sportvereine 
erbringen zu können. 

Hinsichtlich der Personalstellen hat das Präsidium festgestellt: 
eine Verstärkung des hauptberuflichen Fachpersonals ist notwen-
dig vor allem
 • bzgl. der Sportreferentinnen und -referenten 
 • bzgl. einer angemessenen Vergütung
 • bzgl. der unterstützenden Verwaltungstätigkeiten.

Im Bericht des Präsidiums zum 41. Landessporttag am 19.11.2016 
hat der LSB-Präsident, Prof. Dr. Wolf-Rüdiger Umbach, über die 
Absicht informiert, dem 42. Landessporttag am 18.11.2017 eine 
Erhöhung der Mindestbeiträge der Sportbünde ab 2020 zu emp-
fehlen.
In der Sitzung des Präsidiums am 08.02.2017 wurde dazu ein 
entsprechender Beschluss gefasst. In der Ständigen Konferenz 
der Landesfachverbände am 05.05.2017 und in der Ständigen 
Konferenz der Sportbünde am 06.05.2017 sowie im Wirtschafts-
beirat in seiner Sitzung am 15.05.2017 wurde ausführlich über 

die grundsätzliche Absicht und über die Höhe dieser Anpassung 
diskutiert. Seitens der Sportbünde erfolgte eine Modifizierung der 
vom Präsidium ursprünglich beabsichtigten Erhöhungsbeträge. 
Eine erneute Befassung erfolgte im Rahmen der Sitzungen der 
Ständigen Konferenzen am 15. und 16.09.2017. Acht Sportbünde 
sind nicht betro�en, da sie bereits jetzt die vorgeschlagenen Min-
destbeiträge erheben.

Am Ende dieses intensiven Diskussionsprozesses empfehlen Präsi-
dium und Vorstand des LSB dem Landessporttag, die Mindestbei-
träge der Sportbünde ab dem 01.01.2020 wie folgt  zu beschließen.

Der Landessporttag möge beschließen:

 
Die Mindestbeiträge der Sportbünde werden ab dem 01. Januar 
2020 auf folgende Höhe festgesetzt:

 • 1,00 € für Kinder 
 • 1,50 € für Jugendliche
 • 2,00 € für Erwachsene.
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TOP 9 Beschlussfassung über die Entlastung 
von Präsidium und Vorstand

Gemäß § 14 Zi�er 4.5 der LSB-Satzung hat der Landessporttag 
über die Entlastung des Präsidiums und des Vorstands zu beschließen.

Im ergänzenden mündlichen Bericht des Präsidiums unter TOP 3 
wird diese Entlastung für Präsidium und Vorstand beantragt.



3542. Landessporttag am 18. November 2017

TOP 10 Beschlussfassung über Satzungsänderungen

TOP 10: Beschlussfassung über Satzungsänderungen

Antrag des Präsidiums und des Vorstands auf Satzungsänderungen

Seit vielen Jahren ist die Regelung des § 12 Zi�. 3 der LSB-Satzung:

„Die Mitgliedschaft eines niedersächsischen Vereins in den Landes-
fachverbänden setzt seine Mitgliedschaft im LSB voraus.“
 
als Basis für die Verbreitung des organisierten gemeinnützigen 
Sports in Niedersachsen verbindlich für alle Landesfachverbände 
(LFV) in Kraft. In der Regel ist die entsprechende Umsetzung für 
die „klassischen“ Sportfachverbände auch kein Problem, denn ihre 
Mitglieder sind gemeinnützige eingetragene Sportvereine, so wie 
beim LSB selbst auch. Es gibt aber zwei LFV – den Landesverband 
Nord für Bergsport des Deutschen Alpenvereins e.V. (DAV) und 
die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft Landesverband Nie-
dersachsen e.V. (DLRG) – die in ihrer Struktur und Ausrichtung 
Besonderheiten aufweisen, die es im Einzelfall schwer bis unmög-
lich machen die Forderung des § 12 Zi�. 3 vollständig zu erfüllen. 
Seit vielen Jahren wurde und wird versucht eine satzungskonfor-
me Lösung für diese Verbände zu finden. Nach vielen Jahren und 
den zahlreichen Aktivitäten der beiden LFV und des LSB ist davon 
auszugehen, dass ein vollständig mit den Satzungserfordernissen 
übereinstimmender Zustand nicht erreichbar ist. Wenn man von 
dieser Prämisse ausgeht, gibt es daher nur die Alternativen, man 
beendet die Mitgliedschaft, oder man findet eine Lösung, die ein 
Verbleiben der betro�enen Verbände satzungskonform unter 
Berücksichtigung der jeweiligen Besonderheiten ermöglicht. 
Dies könnte etwa durch eine Satzungsergänzung im § 12 Zi�. 3 
erfolgen:

„Die Mitgliedschaft eines niedersächsischen Vereins in den Landes-
fachverbänden setzt seine Mitgliedschaft im LSB voraus. Das Präsi-
dium kann für die Landesfachverbände „Landesverband Nord 
für Bergsport des Deutschen Alpenvereins e.V.“ und „Deutsche 
Lebens-Rettungs-Gesellschaft Landesverband Niedersachsen 
e.V.“ abweichende Regelungen beschließen.“

Für eine solche Lösung sprechen folgende Gesichtspunkte:

1. Der Ausschluss der betro�enen Verbände hätte enorme sport-
politische Konsequenzen.

2. Zwar würden bei einem Ausschluss nicht automatisch alle 
Mitgliedvereine der LFV ihre Mitgliedschaft im LSB verlieren, 
doch ist davon auszugehen, dass als Folge eine Vielzahl von 
Vereinen die Mitgliedschaft im LSB kündigen würde, was bei 
den o.g. Mitgliederzahlen einen erheblichen Mitgliederverlust 
für den LSB bedeuten würde.

Beschlussempfehlung:

Der Landessporttag beschließt § 12 Zi�. 3 Satzung wie folgt zu 
ändern:

§ 12 Landesfachverbände

1. …

3. „Die Mitgliedschaft eines niedersächsischen Vereins in den Lan-
desfachverbänden setzt seine Mitgliedschaft im LSB voraus. Das 
Präsidium kann für die Landesfachverbände „Landesver-
band Nord für Bergsport des Deutschen Alpenvereins e.V.“ 
und „Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft Landesverband 
Niedersachsen e.V.“ abweichende Regelungen beschließen.“

4. …

Im Rahmen der Satzungsänderungen 2016 – insbesondere durch 
die Streichung des Schiedsverfahrens – kam es zu einem Wegfall 
(und damit notwendigerweise auch zu Verschiebungen) vieler 
Paragrafen der Satzung. Dabei wurde in den §§ 6 und 14 die not-
wendige Angleichung der Verweisung vergessen:

Beschlussempfehlung:

Der Landessporttag beschließt die folgende Änderungen der §§ 6 Zi�. 
4 und 14 Zi�. 4.10:

§ 6 Mitglieder“

1. …

4. Ehrenmitglieder gemäß § 29 22

…

§ 14 Der Landessporttag

1. …

4.10 Ordnungen gemäß § 30 23 zu erlassen bzw. zu ändern sowie 
die Jugendordnung der Sportjugend zu bestätigen.

…

10.1.  § 12 Ziff. 3 der LSB-Satzung

10.2.  Korrektur von Verweisungsfehlern  
          in der Satzung
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Antrag des Präsidiums und des Vorstands auf Änderungen der Aufnahmeordnung

Das Präsidium und der Vorstand empfehlen dem Landessporttag 
eine Änderung der Aufnahmeordnung bezüglich der Anforderung 
an Vereine, ihre Anfallsberechtigung für den Fall der Auflösung in 
bestimmter Weise festzulegen.  
Geregelt wird bisher in § 3 Zi�. 1c) der Aufnahmeordnung: „Die 
Anfallsberechtigung ist zugunsten des Sports im Sinne der Sat-
zung des LSB zu regeln.“ Seit vielen Jahren wird dies vom LSB so 
umgesetzt, dass wir von aufnahmeersuchenden Vereinen verlan-
gen, dass für den Fall der Auflösung des Vereins das verbleibende 
Vereinsvermögen an den gemeinnützigen Sport in Niedersachsen 
gehen muss (in welcher Weise – ob an einen Verein, den LSB oder 
eine Kommune – ist dabei dem Verein überlassen). 
Der Hintergrund liegt in der Tatsache, dass der LSB jährlich 
mehrere Millionen Euro an Finanzhilfemitteln an die Mitglieder 
verteilt. Es soll also die nachhaltige Verwendung gewährleistet 
werden; niedersächsische Finanzhilfemittel für den gemeinnützi-
gen Sport sollen auch dort bleiben. 
Als Begründung dafür wurde immer vertreten, dass dies der aus-
drückliche Wille des Landes Niedersachsen ist. Spätestens jedoch 
mit dem Schreiben des MI vom 19.12.2012 (im Zusammenhang 
mit einer Ausnahmegenehmigung für Motorsportvereine zu-
gunsten der Luftrettung) ist jedoch klar, dass dies so nicht mehr 
eindeutig gegeben ist. Es heißt hier wörtlich: 
„Nach sorgfältiger Prüfung des Sachverhalts komme ich zu dem 
Ergebnis, dass es im vorliegenden Fall nicht um eine von mir zu be-
fürwortende Ausnahmegenehmigung, sondern vielmehr um eine von 
Ihnen zu tre�ende verbandsinterne Entscheidung geht. 
Von daher wäre Ihrerseits zu klären, ob es im Sinne ihrer Mitglieder 
ist, die Regelungen der Satzung und Aufnahmeordnung des LSB mit 
dem Ziel zu überdenken, auch die Möglichkeit der Anfallsberechti-
gung für gemeinnützige Zwecke über den Bereich des Sports hinaus 
zuzulassen. Die Diskussion hierüber wäre innerhalb der Sportorgani-
sation zu führen.“

Es sprechen tatsächlich mehrere Faktoren für die Abscha�ung 
der besonderen Aufnahme- und Mitgliedschaftsvoraussetzungen 
hinsichtlich der Anfallsberechtigung:
1. Eine Auflage des Landes besteht nach der eindeutigen Aussage 

im Schreiben des Landes vom 19.12.2012 nicht (mehr).
2. Die Finanzhilfemittel, um die es in der Hauptsache gehen 

kann, sind die Sportstättenbaumittel (die anderen – wie z.B. 
ÜL-Gelder – werden in der Regel nur als Unterstützung für 
bereits erfolgte Zahlungen vergeben). Diese sind aber durch 
die 10-jährige Zweckbindungsfrist ohnehin nachhaltig dem 
Förderzweck zugeschrieben, andernfalls würde zurückgefor-
dert.

3. Die auftretenden Fälle, die nicht mit der Aufnahmeordnung 
vereinbar sind, erscheinen trotzdem sinnvoll, denn z.B. die 
Luftrettung steht auch den Sportvereinen zur Seite. Das Glei-
che gilt für die Seenotrettung.

4. Da Vereine, die sich auflösen in der Regel über wenige bis gar 

keine Vermögenswerte verfügen, ist die Praxisrelevanz der 
Regelung kaum gegeben.

5. Bei ca. 10.000 Mitgliedsvereinen ist es schlicht nicht leistbar 
zu prüfen, ob nicht zwischenzeitlich eine (der Aufnahmeord-
nung widersprechende) neue Anfallsberechtigung beschlossen 
wurde. Wir würden nur durch Zufall davon erfahren.

6. Das Aufnahmeverfahren würde durch eine Streichung merk-
bar vereinfacht. Es kommt relativ häufig vor, dass Vereine sich 
verpflichten müssen, binnen eines Jahres ihre Satzung entspre-
chend zu ändern. In einem Fall hat das sogar dazu geführt, 
dass ein großer Verein seinen Aufnahmeantrag zurückgezogen 
hat. Auch im Bereich Segeln kann es zu Problemen kommen, 
da dort traditionell die Seenotrettung eingesetzt wird.

7. Eine stichprobenhafte Befragung anderer LSB ergab, dass der 
LSB Niedersachsen ohnehin eine Sonderrolle einnimmt.

Beschlussempfehlung:

Der Landessporttag beschließt die folgende Änderung des § 3 
der Aufnahmeordnung:

§ 3 Ordentliche Mitglieder

1. Die die Aufnahme beantragenden Vereine, Organisationen und 
Landesfachverbände haben folgende sportliche und organisatori-
sche Voraussetzungen zu erfüllen: 

 a. Sie müssen ihren Sitz in Niedersachsen haben und gemein- 
 nützig sein. Vereine und Landesfachverbände müssen darüber  
 hinaus in das Vereinsregister des örtlich zuständigen   
 Amtsgerichtes eingetragen sein.

 b. Die ausgeübten Sportarten müssen Sport im Sinne der  
 Definition des § 2 der Aufnahmeordnung sein. Sie müssen in  
 ihrer Mitgliedschaft der Allgemeinheit zugänglich sein und  
 dürfen sich nicht auf einen bestimmten Personenkreis begren- 
 zen. Der Name darf nicht auf eine politische Zielsetzung   
 hinweisen.

 c. Die Anfallsberechtigung ist zugunsten des Sports im  
 Sinne der Satzung des LSB zu regeln.

 c. d. Ordentliche Mitglieder können nur die Vereine werden   
 bzw. sein, die Mitglied in mindestens einem dem LSB an-  
 geschlossenen Landesfachverband sind. Ausreichend für neu  
 aufzunehmende Vereine ist auch ein Aufnahmeantrag bei   
 einem Landesfachverband, dessen Annahme nur noch von 
  der Mitgliedschaft im LSB abhängt. Dieses Erfordernis   
 entfällt für Vereine, die sportliche Aktivitäten betreiben, für  
 die kein Landesfachverband ein entsprechendes Betreuungs- 
 angebot bereithält.
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Stellungnahme zum Antrag des KSB Diepholz zum Landessporttag

Zu Punkt 1: 
Der LSB betreibt für sein hauptberufliches Personal bereits seit 
seinem Bestehen eine betriebliche Altersversorgung. 
Die aktuelle Form ist über eine Fortschreibung einer seit 1984 
bestehenden Betriebsvereinbarung geregelt und erfolgt über ar-
beitnehmer- und arbeitgeberfinanzierte Anteile. Der Arbeitgeber-
anteil beträgt 3,5% des Brutto-Monatsgehalts und wird nur dann 
gewährt, wenn der Arbeitnehmer einen Eigenanteil von 1,5% des 
Brutto-Monatsgehalts einbringt. Die Aufwendungen des LSB wur-
den/werden im Haushaltsplan des LSB gesondert ausgewiesen. 
Diese betrugen in den Jahren 2014 = 231 TEUR, 2015 = 235 
TEUR, 2016 = 241 TEUR

Zu Punkt 2. und 3.: 
Die bestehenden Regelungen zur betrieblichen Altersversorgung 
des LSB lassen eine Einbeziehung der Beschäftigten der Sportbün-
de und Landesfachverbände nicht zu. Hier bedarf es jeweils eige-
ner eigenständiger betrieblicher Vereinbarungen. Soweit bekannt, 
betreiben bereits einige Sportbünde und Landesfachverbände eine 
eigene betriebliche Altersversorgung. 
 
Haushaltsmittel für eine arbeitgeberseitige Beteiligung zu einer 
betrieblichen Altersversorgung in den Sportbünden und Lan-
desfachverbänden können aktuell vom LSB nicht zur Verfügung 
gestellt werden.
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Top 12 Beschlussfassung über Anträge



44 42. Landessporttag am 18. November 2017

Top 12 Beschlussfassung über Anträge



4542. Landessporttag am 18. November 2017

Top 12 Beschlussfassung über Anträge
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Top 12 Beschlussfassung über Anträge
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Top 12 Beschlussfassung über Anträge

Top 12: Beschlussfassung über Anträge

Wortgleiche Anträge sind bis zum 23. September 2017 von diesen Landesfachverbänden eingegangen:

Tischtennis-Verband Niedersachsen e. V.

Niedersächsischer Fußballverband e. V.

Niedersächsischer Reiterverband e. V.

Niedersächsischer Turner-Bund e. V.

Nordwestdeutscher Volleyball Verband e. V.
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TOP 13: Anfragen, Anregungen, Mitteilungen 

Präsidium und Geschäftsstelle bitten darum Anfragen, Anre-
gungen und Mitteilungen bereits im Vorfeld der Veranstaltung, 
möglichst bis zum 12.11.2017, schriftlich einzureichen um eine 
sachgerechte Beantwortung sicherzustellen.

TOP 13 Anfragen, Anregungen, Mitteilungen
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Dabeisein
ist einfach.

Stellen Sie sich der Herausforderung 
Deutsches Sportabzeichen für Men-
schen mit und ohne Behinderung. Mit 
einem Sportförderer an Ihrer Seite. 
 
Anmelden und gewinnen unter:  
sportabzeichen-wettbewerb.de

Preise im Gesamtwert von: 

 100.000 € 

210x297_DIN-A4_SAW _Motiv-Nachwuchssport_SVN_090317.indd   1 10.03.17   10:21



LandesSportBund Niedersachsen e.V. Ferd.-Wilh.-Fricke-Weg 10             30169 Hannover 
Postvertriebsstück Deutsche Post AG Entgelt bez.             H 4413

 1. Vorsitzende(r) 2. Vorsitzende(r) Pressewart(in) Frauenwartin

 Jugendleiter(in) Kassenwart(in) Vereinsheim Sonstige

Nach Lektüre bitte weitergeben (Datum/Zeichen):

Spielteilnahme ab 18 Jahren. Glücksspiel kann süchtig machen. 
Infos unter www.lotto-niedersachsen.de

Unter www.lotto-niedersachsen.de 
und in Ihrer Annahmestelle.

jetzt auch im Internet!
NEU:

Chance: 1:450.000




